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Index

L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Niederösterreich

L81703 Baulärm Umgebungslärm Niederösterreich

L82003 Bauordnung Niederösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

BauO NÖ 1976 §103 Abs1;

BauO NÖ 1976 §103 Abs6;

Rechtssatz

Wenn eine baubehördliche Bewilligung tatsächlich schon konsumiert worden ist, ist ein Ansuchen um Verlängerung

der Bauvollendungsfrist als unzulässig zurückzuweisen

(Hinweis E 4.10.1983, 83/05/0093) (hier: dadurch, dass das Ansuchen abgewiesen anstatt als unzulässig

zurückgewiesen wurde, ist der Bewilligungswerber im Ergebnis in keinem Recht verletzt).

Schlagworte

Grundsätzliches zur Rechtmäßigkeit und zur Rechtsverletzungsmöglichkeit
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